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V E R O R D N U N G

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Andrä vom 27.03.2024, Zahl: 612-5/III/2024 über die 
Auflassung von Grundstücken aus dem öffentlichen Gut der Stadtgemeinde St. Andrä. 

Aufgrund des §§ 2 Abs. 1 lit. a) und Abs. 6 lit. a) in Verbindung mit dem § 21 des Kärntner 
Straßengesetzes 2017, K-StrG, LGBl. Nr. 44/2023, in der geltenden Fassung, wird verordnet:

§ 1

AUFLASSUNG VON ÖFFENTLICHEM GUT

Das im Kaufvertrag des öffentlichen Notars Dr. Franz Stenitzer & Partner vom 27.07.2023,                                  
GZ: 2023/199, für die Auflassung aus dem öffentlichem Gut der KG 77263 – Framrach bestimmte 
Grundstück mit der Nr. 231/7 im Ausmaß von 513 m² wird von der Stadtgemeinde St. Andrä, wie in 
diesem Kaufvertrag, welcher ein integrierender Bestandteil dieser Verordnung ist, angeführt, für den 
Gemeingebrauch aufgelassen und dem jeweiligen Grundstück in der KG 77263 – Framrach 
zugeschrieben. In den Kaufvertrag kann während der Amtsstunden in der Bauabteilung der 
Stadtgemeinde St. Andrä Einsicht genommen werden. 

§ 2

INKRAFTTRETEN

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages, an dem sie an der Amtstafel der Stadtgemeinde                          
St. Andrä angeschlagen wurde, in Kraft. 

Die Bürgermeisterin:

Maria Knauder

Angeschlagen am: 28.03.2024
Abgenommen am: 12.04.2024
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